
4.1. Einweisung psychisch Kranker

§ 8
Aufhebung der Anordnung
(1) Sind die Voraussetzungen für die Anordnung 
der Einweisung nicht mehr gegeben (§ 6 Absätze 1 
und 2), hat der Leiter des Krankenhauses oder der 
für die psychiatrische Betreuung verantwortliche 
Arzt der Pflegeeinrichtung mit der schriftlichen Zu
stimmung des örtlich zuständigen Kreisarztes die 
Anordnung sofort aufzuheben. Die Aufhebung hat 
die Entlassung dann nicht zur Folge, wenn der Kran
ke mit seiner Zustimmung oder der des gesetzlichen 
Vertreters weiter in der Einrichtung verbleibt.
(2) Der Kranke oder der gesetzliche Vertreter sowie 
jeder Angehörige, der die persönliche Fürsorge für 
den Eingewiesenen übernehmen will, können beim 
Leiter der Einrichtung die Aufhebung der Anord
nung beantragen. Über den Antrag entscheidet der 
Leiter des Krankenhauses oder der für die psychia
trische Betreuung verantwortliche Arzt der Pflege
einrichtung. Die Entscheidung bedarf der schriftli
chen Zustimmung des örtlich zuständigen Kreisarz
tes.

§ 9
Besondere Bestimmungen ' 
für die ärztliche Anordnung 
und Entscheidung
(1) Die Anordnung gemäß § 6 Absätze 1, 2 und 4 
und die Entscheidung gemäß § 8 haben schriftlich zu 
erfolgen und sind zu begründen. Aus der Begrün
dung müssen die Voraussetzungen für die ärztliche 
Anordnung der Einweisung oder für die Aufhebung 
ersichtlich sein.
(2) Die Anordnung der Einweisung ist mit Rechts
mittelbelehrung zu versehen. Das gleiche gilt, wenn 
der Antrag, die Anordnung der Einweisung aufzuhe
ben, abgelehnt wird.
(3) Die Anordnung ist dem Kranken oder dem ge
setzlichen Vertreter und die Entscheidung über den 
Antrag auf Aufhebung der Anordnung dem Antrag
steller zu übersenden.
(4) Ist ein sofortiger schriftlicher Erlaß einer Anord
nung nicht möglich, kann zunächst mündliche Be
kanntmachung erfolgen. §

§ 10
Beschwerde
(1) Gegen die ärztliche Anordnung der Einweisung 
oder gegen die Ablehnung des Antrages auf Aufhe
bung der Anordnung steht dem Kranken oder dem 
gesetzlichen Vertreter das Recht der Beschwerde zu. 
Das Recht der Beschwerde hat auch der Angehöri
ge, dessen Antrag auf Aufhebung der Anordnung 
abgelehnt wurde. Die Beschwerde ist innerhalb ei
ner Woche beim Kreisarzt, der die Anordnung ge
troffen hat oder mit dessen Zustimmung die Anord
nung oder Entscheidung getroffen wurde, einzurei
chen.

(2) Wird der Beschwerde durch den Kreisarzt nicht 
stattgegeben, ist diese an den Bezirksarzt weiterzu
leiten. Der Bezirksarzt entscheidet nach Anhören 
des Leitenden Arztes für Psychiatrie endgültig, so
weit nicht bereits Antrag auf gerichtliche Entschei
dung gemäß § 11 Abs. 2 gestellt worden ist. Über die 
Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 2 Wochen 
zu entscheiden.
(3) Die Beschwerdeentscheidung hat schriftlich zu 
erfolgen und ist zu begründen.
(4) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir
kung.

III.
Einweisung durch gerichtlichen Beschluß 

§ 11
Einweisung
(1) Ist zum Schutze von Leben oder Gesundheit des 
Kranken oder zur Abwehr einer ernsten Gefahr für 
andere Personen oder für das Zusammenleben der 
Bürger ein längerer Verbleib in der Einrichtung als 
6 Wochen notwendig und liegt hierzu keine Zustim
mung des Kranken oder des gesetzlichen Vertreters 
vor, ist über die unbefristete Einweisung in einem ge
richtlichen Verfahren zu entscheiden.
(2) Der Antrag ist vom Staatsanwalt, vom Kreisarzt, 
vom Leiter des Krankenhauses oder von dem für die 
psychiatrische Betreuung verantwortlichen Arzt der 
Pflegeeinrichtung bei dem für den Ort der Einrich
tung zuständigen Kreisgericht zu stellen.
(3) In dem Antrag sind die Gründe für die Notwen
digkeit des längeren Verbleibs in der Einrichtung 
darzulegen. Dem Antrag ist eine gutachtliche Beur
teilung des psychiatrischen Sachverständigen beizu
fügen.
(4) Die Anordnung gemäß § 6 dauert bis zur rechts
kräftigen Entscheidung des Gerichts an. Das ge
richtliche Verfahren ist vordringlich durchzufüh
ren.

§ 12
Verfahren
(1) Das Kreisgericht (Zivilkammer) entscheidet 
nach mündlicher Verhandlung. Die Verhandlung ist 
nicht öffentlich.
(2) Der Antrag ist dem Kranken oder dem gesetzli
chen Vertreter mindestens eine Woche vor der Ver
handlung zuzustellen. Zur Verhandlung ist der An
tragsteller zu laden. Dem Staatsanwalt ist der Ver
handlungstermin auch dann mitzuteilen, wenn er 
nicht den Antrag gestellt hat.
(3) Das Gericht hat in der Verhandlung die Voraus
setzungen der Einweisung zu prüfen (§11 Abs. 1). 
Der Kranke ist in der Verhandlung unter Hinzuzie
hung eines Psychiaters zu vernehmen. Von der An
wesenheit oder der Vernehmung ist Abstand zu neh
men, wenn sie nicht ohne Nachteil für den Gesund-
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